
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Annette Karl SPD
vom 04.08.2014

Stellenabbau in der bayerischen Verwaltung

Im Jahr 2003 wurde beschlossen, dass in der bayerischen 
Verwaltung Stellen auf den verschiedensten Qualifikations-
ebenen abgebaut werden sollen.
 
Ich frage daher die Staatsregierung:

1.  Wie viele Stellen sollen durch den damaligen Beschluss  
abgebaut werden, aufgeschlüsselt nach den einzelnen 
Ministerien und Geschäftsbereichen der Staatsregierung 
und dort aufgeschlüsselt nach den einzelnen Qualifikati-
onsebenen?

2.  Wie wurde dieser Stellenabbau bis zum heutigen Zeit-
punkt umgesetzt, wiederum aufgeschlüsselt nach den 
einzelnen Ministerien/Geschäftsbereichen und den ein-
zelnen Qualifikationsebenen?

Antwort
des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat
vom 03.09.2014

Zu 1.:
Der Bayerische Landtag hat mit der Änderung des Artikels 
6 b des Haushaltsgesetzes im Jahr 2005 einen in jährlichen 
Raten festgesetzten Stellenabbau in Höhe von insgesamt 
9.000 Stellen im Zeitraum 2005 bis 2019 festgelegt. Die bis-
herigen Abbauvorhaben des „alten“ Artikels 6 b des Haus-
haltsgesetzes und des 20-Punkte-Aktionsprogramms der 
Staatsregierung sind in die Konzeption dieses Abbauvorha-
bens eingeflossen. Sämtliche Stellenabbauprogramme, die 
sich auf Verwaltungsreformen beziehen, wurden in einem 
Abbauprogramm zusammengefasst.

Eine Entscheidung, welche Behörden bzw. Geschäftsbe-
reiche in welcher Höhe, in welcher Qualifikationsebene und 
in welchem Jahr welchen Stellenabbau zu erbringen haben, 
wurde im Gesetz nicht getroffen. Auf den derzeit aktuellen 
Gesetzestext des Art. 6 b Haushaltsgesetz 2013/2014 wird 
hingewiesen.

Über den Stellenabbau ist jährlich vom Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen des Landtags nach Vor-
lage eines Berichts der Staatsregierung zu entscheiden. In 
diesem Bericht werden die Abbaubereiche und die jeweilige 
Höhe des Abbaus festgelegt. Aussagen zur Verteilung des 
Abbaus auf die Qualifikationsebenen sind dabei nicht Ge-
genstand des Berichts.

Die Staatsregierung unterbreitet im Rahmen dieser Be-
richterstattung Abbauvorschläge, die die individuellen Ab-
baukontingente und sonstigen Besonderheiten (z. B. Fluk-
tuation) der einzelnen Behörden berücksichtigen und einen 
ausgewogenen Stellenabbau auf der Zeitschiene sicherstel-
len. Die Staatsregierung hat hierzu in diversen Bereichen 
im Rahmen umfangreicher Reformen und Aufgabenkritiken 
behörden- und ressortspezifische Festlegungen zur Höhe 
eines möglichen Stellenabbaus getroffen.

Zu 2.:
Die bis zum heutigen Zeitpunkt in den Einzelplänen einge-
zogenen Stellen sind aus anliegender Übersicht ersichtlich. 
Die Tabelle findet sich ebenfalls im Schreiben von Staats-
minister Dr. Söder an den Vorsitzenden des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanzfragen v. 23. Juni 2014 zum 
Stellenabbau gemäß Art. 6 b Haushaltsgesetz. Aussagen 
zur Verteilung des Abbaus auf die Qualifikationsebenen sind 
dabei nicht Gegenstand des Schreibens.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de –Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.
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